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§ 27 S-MSG
 S-MSG - Salzburger Mindestsicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.03.2025

(1) Hilfesuchende, die Leistungen nach diesem Gesetz erhalten, sowie ihre Vertreter haben jede ihnen bekannte

Änderung der für die Leistung maßgeblichen Umstände, insbesondere der Vermögens-, Einkommens-, Familien- oder

Wohnverhältnisse, Aufenthalte in Kranken-, Kuranstalten oder vergleichbaren stationären Einrichtungen sowie länger

als drei Tage dauernde Aufenthalte im Ausland unverzüglich bei der örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde

anzuzeigen. Im Fall des § 14 Z 4 sind der Anzeige entsprechende Nachweise (ärztliche Verordnungen odgl)

anzuschließen.

(2) Hilfesuchende, die Leistungen nach diesem Gesetz in Anspruch nehmen, sowie ihre Vertreter sind anlässlich der

erstmaligen Zuerkennung der Leistung auf die PAichten nach Abs. 1 sowie die Rechtsfolgen ihrer Nichtbeachtung

hinzuweisen.

(3) Im Fall einer der Behörde nach Abs 1 oder anderweitig bekannt gewordenen Änderung der für die Leistung

maßgeblichen Umstände kann diese bereits erlassene behördliche Entscheidungen über die Zuerkennung von

Leistungen auch von Amts wegen entsprechend anpassen.
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